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Liebe Mandantin, Lieber Mandant, 

  

 

 

in der Zeit vom 27.-29.12.2017 bleibt unsere Kanzlei 

geschlossen. Den Gastronomen, Hoteliers und 

Handwerkern bieten wir natürlich auch zwischen den 

Feiertagen unseren Sofortmelde-Service an. Ihre So-

fortmeldungen werden am Mittwoch und Donnerstag 

in der Zeit von 8-17 Uhr und am Freitag von 8-13 Uhr 

bearbeitet. Bitte senden Sie uns die für die Erstellung 

benötigten Daten an: 

 
 

 

sofortmeldung@deimel.com 

fax 02941/9717-77 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihre EINFACHERMACHER 
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Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten 

und einen fröhlichen Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr. 

 

mailto:sofortmeldung@deimel.com
http://www.deimel.com/
https://de-de.facebook.com/deimel.steuerberatungsgesellschaft/
https://www.youtube.com/channel/UCDEvOPXQvhaLIji6N-i_-Eg/featured
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Ausnahme bei den anschaffungsnahen Herstellungs-

kosten 

Wer ein Gebäude anschafft, kann innerhalb der ersten 

drei Jahre größere Aufwendungen zur Beseitigung von 

Mängeln nur dann sofort als Werbungskosten absetzen, 

wenn diese nicht über 15 % der Anschaffungskosten 

des Gebäudes liegen. Höhere Instandhaltungskosten 

führen zu anschaffungsnahen Herstellungskosten, die 

sich nur über die Abschreibung des Gebäudes steuer-

mindernd auswirken. 

Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine Ausnah-

me: Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanz-

schadens, der erst nach Anschaffung einer vermieteten 

Immobilie durch schuldhaftes Handeln des Mieters ver-

ursacht wurde, können als Werbungskosten sofort ab-

ziehbar sein. Das hat der Bundesfinanzhof in einem Fall 

entschieden, in dem sich die angeschaffte Eigentums-

wohnung zum Zeitpunkt des Übergangs von Nutzen und 

Lasten in einem mangelfreien Zustand befand. 

Erst nach der Anschaffung begannen die Probleme. Die 

Mieterin verweigerte die Zahlung fälliger Nebenkosten, 

woraufhin die neue Eigentümerin das Mietverhältnis 

kündigte. Anschließend stellte sie erhebliche von der 

Mieterin verursachte Schäden, wie eingeschlagene 

Scheiben an Türen, Schimmel an Wänden und zerstörte 

Bodenfliesen, fest. Ein nicht gemeldeter Rohrbruch im 

Badezimmer verursachte hohe Folgeschäden. Aufwen-

dungen von rund 20.000 € waren für die Instandsetzung 

erforderlich. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der neu-

en Eigentümerin, dass es sich dabei um sofort abziehba-

ren Erhaltungsaufwand handelt, denn die Schäden wa-

ren im Zeitpunkt der Anschaffung nicht vorhanden. Es 

waren auch keine nach dem Erwerb auftretenden alters-

üblichen Mängel und Defekte, die anschaffungsnahe 

Herstellungskosten sind. 

Bestimmungen zur Inventur am Bilanzstich-

tag 

Alle Kaufleute, die nach den handelsrechtlichen oder 

steuerlichen Vorschriften Bücher führen und im Laufe 

des Wirtschaftsjahrs keine permanente Inventur vor-

nehmen, müssen zum Ende des Wirtschaftsjahrs Be-

standsaufnahmen vornehmen. Diese sind eine Voraus-

setzung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung des 

Unternehmens und müssen zum Bilanzstichtag erfolgen. 

Steuerliche Teilwertabschreibungen können nur bei vo-

raussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen 

werden. Diese Voraussetzungen müssen zu jedem Bi-

lanzstichtag neu nachgewiesen werden. Das ist bei 

der Inventurdurchführung zu berücksichtigen. Eine Foto-

inventur ist nicht zulässig. Aufgrund der oft sehr zeit-

aufwendigen Inventurarbeiten, insbesondere bei den  

 

 

 

 

 

 

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, den Fabrikaten und Han-

delswaren, gibt es aber zeitliche Erleichterungen für die 

Inventurarbeiten: 

· Bei der so genannten zeitnahen Inventur können die 

Bestandsaufnahmen innerhalb von zehn Tagen vor oder 

nach dem Bilanzstichtag stattfinden. Zwischenzeitliche 

Bestandsveränderungen durch Einkäufe oder Verkäufe 

sind anhand von Belegen oder Aufzeichnungen zuverläs-

sig festzuhalten. 

· Bei der zeitlich verlegten Inventur können die Be-

standsaufnahmen innerhalb der letzten drei Monate vor 

oder der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag 

vorgenommen werden. Diese Inventur erfordert eine 

wertmäßige Fortschreibung bzw. eine wertmäßige 

Rückrechnung der durch die Inventur ermittelten Bestän-

de zum Bilanzstichtag. Eine nur mengenmäßige Fort-

schreibung bzw. Rückrechnung reicht nicht aus. Für Be-

stände, die durch Schwund, Verderb und ähnliche Vor-

gänge unvorhersehbare Abgänge erleiden können und für 

besonders wertvolle Güter ist nur die Stichtagsinventur 

zulässig. Zu beachten ist ebenfalls, dass Steuervergünsti-

gungen, wie das Verbrauchsfolgeverfahren, die auf die 

Zusammensetzung der Bestände am Bilanzstichtag ab-

stellen, nicht in Anspruch genommen werden können. 

· Bei der sogenannten Einlagerungsinventur mit automa-

tisch gesteuerten Lagersystemen (z. B. nicht begehbare 

Hochregallager) erfolgt die Bestandsaufnahme laufend mit 

Ein- und Auslagerung der Ware. Soweit Teile des Lagers 

während des Geschäftsjahrs nicht bewegt worden sind, 

ist diese Handhabung ggf. mit erhöhtem Aufwand ver-

bunden. 

· Das Stichproben-Inventurverfahren erlaubt eine Inven-

tur mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Me-

thoden aufgrund von Stichproben. Die Stichprobeninven-

tur muss den Aussagewert einer konventionellen Inventur 

haben. Das ist der Fall, wenn ein Sicherheitsgrad von 

95 % erreicht und relative Stichprobenfehler von 1 % des 

gesamten Buchwerts nicht überschritten werden. Hoch-

wertige Güter und Gegenstände, die einem unkontrollier-

ten Schwund unterliegen, sind nicht in dieses Verfahren 

einzubeziehen. 

· Das Festwertverfahren kann auf Sachanlagen und Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe angewendet werden. Vorausset-

zung ist, dass die Gegenstände im Gesamtwert für das 

Unternehmen von nachrangiger Bedeutung sind, sich der 

Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert kaum 

verändert und die Gegenstände regelmäßig ersetzt wer-

den.  
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Eine körperliche Inventur ist bei diesen Gegenständen in 

der Regel alle drei Jahre oder bei wesentlichen Men-

genänderungen sowie bei Änderung in der Zusammen-

setzung vorzunehmen. 

· Wird das Verfahren der permanenten Inventur ange-

wendet, ist darauf zu achten, dass bis zum Bilanzstichtag 

alle Vorräte nachweislich einmal aufgenommen worden 

sind. 

Bei der Bestandsaufnahme sind alle Wirtschaftsgüter lü-

ckenlos und vollständig zu erfassen. Die Aufzeichnungen 

sind so zu führen, dass eine spätere Nachprüfung möglich 

ist. Es ist zweckmäßig, die Bestandsaufnahmelisten so zu 

gliedern, dass sie den räumlich getrennt gelagerten Vorrä-

ten entsprechen. Der Lagerort der aufgenommenen Wirt-

schaftsgüter ist zu vermerken. Die Bestandsaufnahmelisten 

sind von den aufnehmenden Personen abzuzeichnen. Es 

kann organisatorisch notwendig sein, die Bestandsaufnah-

men durch ansagende Personen und aufschreibende Mitar-

beiter vorzunehmen. Inventuranweisungen, Aufnahme-

pläne, Originalaufzeichnungen und die spätere Reinschrift 

der Bestandsaufnahmelisten sind aufzubewahren. 

Fremde Vorräte, z. B. Kommissionswaren oder berechne-

te, vom Kunden noch nicht abgeholte Waren oder Fabrikate 

sind getrennt zu lagern, um Inventurfehler zu vermeiden. 

Fremdvorräte müssen nur erfasst werden, wenn der Eigen-

tümer einen Nachweis verlangt. Sie sollten jedoch in die-

sem Fall unter besonderer Kennzeichnung aufgenommen 

werden. 

Eigene Vorräte sind immer zu erfassen. Das schließt min-

derwertige und mit Mängeln behaftete Vorräte ebenso ein 

wie rollende oder schwimmende Waren. Bei unfertigen Er-

zeugnissen muss zur späteren Ermittlung der Herstellungs-

kosten der Fertigungsgrad angegeben werden. Dabei ist 

an verlängerte Werkbänke (Fremdbearbeiter) und die 

Werkstattinventur zu denken. 

Alle Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens 

sind zu erfassen. Das gilt auch für Besitz- und Schuldwech-

sel. Es sind entsprechende Saldenlisten zu erstellen. Bar-

geld in Haupt- und Nebenkassen ist durch Kassensturz zu 

ermitteln. 

Zur Inventurerleichterung können Hilfsmittel (z. B. Diktierge-

räte) verwendet werden. Besprochene Tonbänder können 

gelöscht werden, sobald die Angaben in die Inventurlisten 

übernommen und geprüft worden sind. 

Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der Steuerberater gefragt 

werden. 
 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 01. Januar 2018 

Ab 1. Januar 2018 gelten folgende Werte in der 

Sozialversicherung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht gel-

tenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer 

gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 

59.400 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Priva-

ten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt 

die Grenze 53.100 €. 
 

Neue Entwicklungen bei eigenkapitalersetzenden 

Darlehn 

Der Bundesfinanzhof hat seine langjährige Rechtsprechung 

zu eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen geändert. 

Hintergrund: Mit Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts ist 

die gesetzliche Grundlage entfallen, bei Aufwendungen eines 

Gesellschafters aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshil-

fen nachträgliche Anschaffungskosten annehmen zu können. 

Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Anspruch genommen, 

führt das nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten 

auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung kann große Aus-

wirkungen auf die Gesellschafterfremdfinanzierung von Kapi-

talgesellschaften haben. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Alleingesellschafter im 

Jahr 2010 Bürgschaften für die Bankverbindlichkeiten seiner 

GmbH übernommen. Nachdem die GmbH Insolvenz anmel-

dete, wurde er von der Bank aus den Bürgschaften in An-

spruch genommen. Sein Regressanspruch gegen die insol-

vente GmbH führte nicht zum Erfolg. Daher beantragte er die 

steuerliche Berücksichtigung seiner in diesem Zusammen-

hang geleisteten Zahlungen als nachträgliche Anschaffungs-

kosten, die seinen Auflösungsverlust entsprechend erhöhten. 

Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Aufwendun-

gen aus der Inanspruchnahme der geleisteten Bürgschaften 

ab. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind mit Aufhebung 

des Eigenkapitalersatzrechts neue Maßstäbe für die steuerli-

che Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschaf-

ters aus bisher eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen 

zu entwickeln. Nachträgliche Anschaffungskosten sind dem-

nach nur noch sehr eingeschränkt entsprechend der handels-

rechtlichen Definition anzuerkennen. 

Der Bundesfinanzhof hat jedoch einen Vertrauensschutz 

geschaffen. Demnach gilt seine bisherige Rechtsprechung 

weiter, wenn ein Gesellschafter seine eigenkapitalersetzen-

den Finanzierungshilfen bis zum Tag der Veröffentlichung des 

Urteils am 27. September 2017 geleistet hat oder wenn seine 

Finanzierungshilfe bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend 

geworden ist. 
 

Nicht gewährter Urlaub führt nicht zwingend zu einem 

Ausgleich in Geld 

Wenn ein Arbeitgeber rechtzeitig beantragten Urlaub nicht 

gewährt, kann der Arbeitnehmer einen Schadensersatzan-

spruch auf Ersatzurlaub haben. Kann auch dieser nicht ge-

nommen werden, entsteht nach einem Urteil des Bundear-

beitsgerichts nicht automatisch ein Anspruch auf Scha-

densersatz in Geld. Letzteres gilt vielmehr nur, wenn die 

Unmöglichkeit, den Ersatzurlaub zu nehmen, darauf zurück-

zuführen ist, dass das Arbeitsverhältnis rechtlich beendet 

ist. 
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Im vorliegenden Fall ging es um einen Arbeitnehmer, der in 

die Passivphase seiner Altersteilzeit eingetreten war. Er hat-

te rechtzeitig Urlaub beantragt, der ihm jedoch nicht ge-

währt worden war. Der entsprechende Anspruch wandelte 

sich in einen Anspruch auf Ersatzurlaub. Auch dieser konnte 

aber nicht mehr genommen werden, weil inzwischen die 

Freistellungsphase begonnen hatte. Dennoch erhielt der 

Arbeitnehmer für den unmöglich gewordenen Ersatzurlaub 

keinen Ersatz in Geld, weil das Arbeitsverhältnis rechtlich 

noch bis zum Ende der Passivphase fortbestand. 

Tipp: Arbeitnehmer müssen also in Zukunft verstärkt darauf 

achten, Urlaub rechtzeitig zu beantragen und ihn auch tat-

sächlich in Anspruch zu nehmen, wenn sie nicht riskieren 

wollen, dass er verfällt. 
 

Online-Banking: Preisklausel für SMS-TAN 

Eine Klausel im Preisverzeichnis eines Kreditinstituts, nach 

der jede SMS-TAN 0,10 € kostet, benachteiligt den Ver-

braucher unangemessen und ist deshalb unwirksam. Das 

hat der Bundesgerichtshof entschieden. 

Nach Auffassung des Gerichts weicht die in der Klausel 

vorgesehene ausnahmslose Bepreisung von SMS-TAN von 

der gesetzlichen Regelung ab. Danach kann lediglich für die 

Erbringung eines Zahlungsdiensts das vereinbarte Zah-

lungsentgelt verlangt werden. Eine Gebühr für eine SMS-

TAN darf daher nur dann erhoben werden, wenn sie auch 

tatsächlich in Zusammenhang mit der Erteilung eines Zah-

lungsauftrags eingesetzt wird. Nicht verwendete SMS-TAN 

dürfen nicht bepreist werden. 
 

Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen 

Scheidungskosten sind regelmäßig keine außergewöhnli-

chen Belastungen. 

Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die 

einem Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen und zu 

größeren Aufwendungen führen als bei der überwiegenden 

Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands. 

Zwangsläufig sind die Aufwendungen, wenn sich ihnen aus 

rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht ent-

zogen werden kann. 

Diese Voraussetzungen erfüllen Prozesskosten regelmäßig 

nicht, außer der Steuerpflichtige verlöre ansonsten seine 

Existenzgrundlage oder könnte seine lebensnotwendigen 

Bedürfnisse nicht mehr befriedigen. Das ist bspw. bei einer 

ernsthaften Gefährdung der Nutzung des Wohnhauses zu 

eigenen Wohnzwecken oder durch Erleiden schwerwie-

gender körperlicher Schäden durch eine Vertragsverletzung 

oder unerlaubte Handlung der Fall. Kosten für ein Schei-

dungsverfahren zählt der Bundesfinanzhof hingegen nicht 

dazu, selbst wenn das Festhalten an der Ehe den Steuer-

pflichtigen stark beeinträchtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Steuerfreiheit von Fahrtkostenerstattungen 

Erstattet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die anlässlich 

einer Dienstreise entstandenen Fahrtkosten, sind die Erstat-

tungen grundsätzlich steuerfrei, soweit die Fahrtkostenauf-

wendungen beim Arbeitnehmer als Werbungskosten ab-

zugsfähig wären. Nutzt der Arbeitnehmer bei der Dienstrei-

se ein eigenes Fahrzeug, darf der Arbeitgeber deshalb nur 

0,30 € je gefahrenem Kilometer steuerfrei erstatten. 

Um die Steuerfreiheit der ausgezahlten Beträge überprüfen 

zu können, verlangt das Finanzgericht des Saarlandes vom 

Arbeitgeber zeitnah erstellte Unterlagen, die zum Lohnkonto 

aufzubewahren sind. Aus den Unterlagen muss die konkre-

te Dienstreise erkennbar sein. Ebenfalls die Höhe der dem 

Arbeitnehmer erstatteten Aufwendungen. Wurden außer 

Fahrtkosten noch Übernachtungskosten, Verpflegungs-

mehraufwendungen und sonstige Nebenkosten erstattet, 

ist eine Einzelaufstellung erforderlich. 

Eine übereinstimmende Erklärung von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer, dass nur Aufwendungen unterhalb der ge-

setzlich zulässigen Pauschbeträge erstattet wurden, reicht 

dem Gericht als Nachweis nicht aus. Nicht ausreichend ist 

ferner die Schätzung des Anteils des steuerfrei an den Ar-

beitnehmer ausgezahlten Betrags. Selbst dann nicht, wenn 

dem Arbeitnehmer unstreitig Reisekostenaufwendungen 

entstanden sind und die Zuschüsse zweifelsfrei unterhalb 

der zulässigen Pauschalen liegen. 

Hinweis: Die Entscheidung des Finanzgerichts ist nur zu 

der Erstattung von Reisekosten an Arbeitnehmer außerhalb 

des öffentlichen Diensts ergangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach 

bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die 

Informationen in diesem Rundschreiben sind als alleinige Handlungsgrund-

lage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht 

ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf 

direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses 

Rundschreibens entsteht kein Mandatsverhältnis.  
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Neu im deimel-Team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen Verstärkung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herzlich Willkommen im deimel-Team! 

Wir dürfen ganz herzlich Pascal Dünnebacke und Isa-

bella Day in unserem Team begrüßen. 

Pascal verstärkt als Informatikkaufmann unser IT-

Team und Isabella wird Sie als Auszubildende für 

Büromanagement nun mit unserer Teamassistenz am 

Empfang begrüßen. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Isabella 

und Pascal!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


